




















  

LANDBRANDENBURG Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

 

LBGR  1  Postfach  100933  1  03009 Cottbus 

SR Planung GmbH 
Maaßenstraße 9 
10777 Berlin 

Inselstraße  26 
03046 Cottbus 

Bearb.: 	Herr Tzschichholz 
Gesch.-Z.: 74.21.50-22-526 
Telefon: 	0355 / 48 640 - 337 
Telefax: 	0355 / 48 640 -110 
E-Mail: 	Ibgr@Ibgr.brandenburg.de  
Internet: 	www.lbgr.brandenburg.de  

Cottbus,  ZO.  August 2024  

Zustimmung gemäß § 108 Abs.1 des Bundesberggesetzes ((BBergG) zum 
Bebauungsplan Nr. 33 „Verbrauchermarkt Straße der Jugend" der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin und der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für den Bereich „Verbrauchermarkt Straße der 
Jugend" im Baubeschränkungsgebiet für des Bergwerksfeld Heinitz/ Alvensleben 
(31-0049); 

hier: Bebauungsplan Nr. 33 „Verbrauchermarkt Straße der Jugend" der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin und 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Rüdersdorf bei Berlin für den Bereich „Verbrauchermarkt Straße der Jugend" 

Ihr Schreiben (E-Mail) vom 28. Juni 2024 
Stellungnahme der Cemex Zement GmbH vom 29. Juli 2024 — Weber 
Unsere Stellungnahmen vom 1. August 2024 — 74.22.43-56-2153 und 74.21.50-14-333 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Auswertung der vorliegenden Stellungnahme Cemex Zement GmbH vom 29. Juli 
2024 (Kopie, Anlage) ist unter Berücksichtigung und vollständigkeitshalber der Ihnen 
bereits mit Schreiben vom 1. Januar 2024 zugesandten Stellungnahme des LBGR davon 
auszugehen, dass durch das o.g. Bauvorhaben innerhalb des gemäß §§ 107 bis 109 
BBergG festgesetzten Baubeschränkungsgebietes die Durchführung bergbaulicher 
Maßnahmen nicht erschwert werden. 

Der Bergwerkseigentümer, die CEMEX Zement GmbH, wurde als begünstigter 
Unternehmer der Baubeschränkung vom LBGR um eine Stellungnahme gebeten. Die 
eingegangene Stellungnahme der CEMEX vom 29.07.2024 liegt als Anlage bei. Das 
LBGR stimmt der Änderung des Flächen nutzungsplans und der Aufstellung des B-Plans 
unter der Bedingung zu, dass die von der CEMEX vorgetragenen Hinweise, 
insbesondere zu möglichen Beeinflussungen durch den Sprengbetrieb sowie zum 
Aufkommen von Lärm und Staub, Beachtung finden und zu keinen Einschränkungen des 
genehmigten Bergbaubetriebs führen. 

Überweisungen an: 
Landesbank Hessen—Thüringen 
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam 
Konto-Nr,: 	7 110 401 747 	 IBAN: 	DE43 3005 0000 7110 4017 47 
Bankleitzahl: 300 500 00 	 BIC-Swift: 	WELADEDDXXX 
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Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

Somit kann Ihnen zu dem o.g. Bauvorhaben gemäß § 108 BBergG die Zustimmung erteilt 
werden. 
Das bergbautreibende Unternehmen sowie das LBGR sind weiter in Bauablaufplanungen 
einzubeziehen. 

Freundliche Grüße 
Im Auftrag 

~~/~ •~ 
Tzschichholz 

Anlage: 	Stellungnahme Cemex Zement GmbH (Kopie) 
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Anlagen 

CEMEX Zement GmbH - Postfach 13/14. 15558 Rüdersdorf b. Berlin 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Herr Kaminski 
Dezernat 32 
Inselstraße 26 
03046  Cottbus  
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CEMEX Zement GmbH 
Frankfurter Chaussee 
15562 Rüdersdorf b. Berlin  
Tel.  + 49 (0) 33638 54-0 
www.cemex.de  

29.07.2024  

Anfrage zum Bauvorhaben: B-Plan Nr. 33 „Verbrauchermarkt Straße der 
Jugend", Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin, Beteiligung TöB 
Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Kaminski, 

vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen der TöB zum o.g. Bebauungsplan. Die 
Errichtung des Verbrauchermarkts ist an der südwestlichen Begrenzung des 
Tagebaus geplant und die Gemeinde Rüdersdorf hat uns im Vorfeld auch mit den 
Planungsabsichten vertraut gemacht. Gegenüber der Gemeinde und dem Bauträger 
wurde bereits auf die unmittelbare Nachbarschaft des Tagebaus und die sich 
möglicherwiese daraus ergebenden Beeinträchtigungen hingewiesen. 
Obwohl im unmittelbar angrenzenden Bereich des B-Plans der Kalkstein im Tagebau 
sprengstofflos gewonnen wird, können Beeinflussungen durch die sprengtechnische 
Gewinnung an den anderen Abbaustellen nicht ausgeschlossen werden. Die von den 
Sprengungen ausgehenden Erschütterungen werden die zulässigen Werte der DIN 
4150 Teil 3 nicht überscheiten, gleichwohl aber zum Teil auch deutlich wahrnehmbar 
sein. 
Eine Beeinflussung durch Lärm und Staub über das ortsübliche Maß ist 
auszuschließen. 
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Der Vollständigkeit halber sollte noch auf die zwischen Tagebau und den B-Plan 
verlaufende Frischwasserleitung für die  EWE-Kavernen hingewiesen sein. Ferner ist 

das Gelände des B-Plans tiefer, so dass eine entsprechende Sicherung der 
entstehenden Böschungen erforderlich sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Glückauf 

Thomas Weber 
Leiter Tagebau 
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